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Wenn es zu Hause 
mal eng wird...

Sperrmüll,
E-Schrott und

Altmetalle
entsorgen
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Begriffserklärungen:

Altmetalle
sind Abfälle aus Eisen- und Nichteisen-
metallen, die in privaten Haushalten an-
fallen. Umgangssprachlich bezeichnen wir 
Altmetalle als Schrott.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte
sind Geräte im Sinne des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG). Für 
die Abholung muss mindestens ein Gerät 
eine Kantenlänge von nicht weniger als 
25 cm aufweisen.

Sperrmüll
ist Abfall aus Haushalten, der selbst nach 
einer zumutbaren Zerkleinerung wegen 
seines Gewichtes, seiner Sperrigkeit 
oder Materialbeschaffenheit nicht in 
die zugelassenen Abfallbehälter passt, 
diese beschädigen oder das Entleeren 
erschweren könnte.

Zum Sperrmüll gehören alle großen  
Einrichtungsgegenstände, die üblicher-
weise in einem Haushalt zu finden sind 
und mit denen Sie auch in eine andere 
Wohnung umziehen würden.

Beispiele für Sperrmüll:
Möbel aus dem Wohnbereich, Balkon- 
und Terrassenmöbel, Innenrollos, Koffer, 
Teppiche und Fußbodenbeläge (frei 
von Kleberesten), sperriges Spielzeug, 
Federbetten (gebündelt), Matratzen



Wohin mit dem großen Zeug?

Große Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
haushaltsüblichen Schrott und natürlich 
auch Sperrmüll können Sie einmal pro 
Jahr ohne zusätzliche Gebühren direkt 
von zu Hause abholen lassen. Vorausset-
zung dafür ist, dass Ihr Grundstück an die 
Müllentsorgung angeschlossen ist.

Zur Anforderung füllen Sie unsere 
Abrufkarte aus und senden sie an das 
von uns beauftragte Entsorgungsunter-
nehmen, Becker Umwelt dienste GmbH 
Perleberg mit Sitz in Wittenberge. 

Abrufkarten können in den Verwaltungen 
der Städte, Ämter und Gemeinden, an 
den Kleinannahmestellen oder beim Sach-
bereich Wirtschaft und Infrastruktur des 
Landkreises Prignitz abgeholt werden.

Sie können die Anforderung auch online 
abschicken – unter www.landkreis-prig-
nitz.de (Suchwort Sperrmüll) steht ein 
entsprechendes Formular bereit. Ein digi-
taler Ausfüllassistent leitet Sie durch den 
Vordruck.

Anmeldeschluss für das laufende Jahr ist 
jeweils der 15. November (Posteingang).

Die Abholung erfolgt innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang der Anforderung. 
Den Termin teilt Ihnen der Entsorger spä-
testens eine Woche vor der Abholung mit.



Geht's auch schneller?

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit 
der Expressabholung für Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie 
Altmetalle.

Wenn Sie es auf dem jeweiligen Formular 
ankreuzen, verkürzt sich die Abholfrist auf 
fünf Werktage ab Posteingang. Dafür zah-
len Sie dann eine „Express“-Gebühr von 
101,41 €. 

Die gebührenfreie Abholung von zu Hause 
kann nur einmal pro Jahr erfolgen. Die 
Express-Anmeldung ist dagegen mehrmals 
möglich.

Wenn Sie also z. B. Ihre alte Sitzecke ab-
holen lassen wollen, sollten Sie prüfen, ob 
der Kühlschrank oder das rostige Fahrrad 
gleich auch noch mitsollen. Sonst geht das 
gebührenfrei erst wieder im folgenden 
Jahr.

Natürlich können Sie diese Sachen jeder-
zeit auch an den Kleinannahmestellen des 
Landkreises Prignitz selbst abgeben. Das 
ist für Sperrmüll bis 300 kg einmal jährlich 
und für E-Schrott sowie Altmetall immer 
kostenlos.

Anschriften und Öffnungszeiten finden Sie 
auf der letzten Seite dieser Information.

Aufgepasst!



Keine Haushaltsauflösungen!

Entsorgt werden kann, was üblicherweise 
im Laufe eines Jahres in einem durch-
schnittlichen Haushalt an Sperrmüll, Alt-
metallen oder E-Schrott anfällt.

Komplette Grund stücksberäumungen 
oder Haushaltsauflösungen  werden nicht 
im Rahmen der Sammlung durch den 
Landkreis Prignitz durchgeführt. 

Wenden Sie sich für diese Zwecke bitte an 
ein Entsorgungsunternehmen oder einen 
Containerdienst. Auskunft über die Höhe 
der Entgelte erteilt Ihnen das entspre-
chende Unternehmen.

Wie geht es weiter?

Am Abholtag sind die Gegenstände bis 
07:00 Uhr am Straßenrand vor dem 
Grund stück bzw. an der nächst gelege nen 
Haltemöglichkeit des Sammel fahr zeuges 
bereitzustellen.

Um zu verhindern, dass die Sachen durch-
wühlt werden oder unerwünschten „Zu-
wachs“ erhalten, sollten Sie allzu frühes 
Bereitstellen vermeiden. Eine Nachberäu-
mung erfolgt nämlich nicht. Stehen geblie-
bene Reste haben Sie selbst umgehend 
wieder auf Ihr Grundstück zurückzuneh-
men – egal, ob es Ihre eigenen oder durch 
andere Personen hinzugestellte Gegen-
stände sind.
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Kleinannahmestellen des Landkreises:

• Kleinannahmestelle Wittenberge
Wahrenberger Chaussee 1
19322 Wittenberge
Telefon 03877 403685
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag	 08:30	bis	12:00	Uhr
 12:30 bis 16:30 Uhr
Samstag 08:30 bis 12:00 Uhr

• Kleinannahmestelle Pritzwalk
(auf dem Gelände der
 Becker Umweltdienste GmbH Perleberg)
Herrmann-Graebke-Straße 2
16928 Pritzwalk
Telefon 03395 300136
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag	 09:00	bis	12:00	Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 08:00 bis 11:00 Uhr

• Kleinannahmestelle Perleberg
Zum Gewerbepark 16
19348 Perleberg
Telefon 03876 306621
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag	 08:30	bis	12:00	Uhr
 12:30 bis 16:30 Uhr
Samstag 08:30 bis 12:00 Uhr


